
RREEIISSEE --  UUNNDD ZZAAHHLLUUNNGGSSBBEEDDIINNGGUUNNGGEENN
Sehr geehrter Reisegast,
Diese Reise- und Zahlungsbedingungen werden Bestandteil des mit uns geschlosse-
nen Reisevertrages. Bei verschiedenen Reiseangeboten werden zum Teil Leistungen
zu besonderen Bedingungen erbracht. Diese entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen
Leistungsbeschreibungen in unseren Ausschreibungen. Eine wichtige Bitte: Geben Sie,
nachdem Sie gebucht haben, bei jedem Schreiben bzw. Anfragen Ihre Vorgangs-
nummer an. 

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit Ihrer Reiseanmeldung auf der Grundlage unserer Ausschreibung bieten Sie
uns den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit der
Annahme der Anmeldung durch uns in Meerbusch zustande. Über die Annahme, für
die es keiner besonderen Form bedarf, informieren wir Sie durch Übersendung der
Reisebestätigung/Rechnung. Reisebüros treten nur als Vermittler auf.
1.2. Liegen Ihnen unsere Reise- und Zahlungsbedingungen bei telefonischer
Anmeldung nicht vor, übersenden wir sie Ihnen mit der Reisebestätigung/Rechnung.
1.3. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung/Rechnung vom Inhalt der Anmeldung ab,
sind wir an dieses Angebot 10 Tage gebunden. Der Vertrag kommt auf der Grundla-
ge dieses neuen Angebots zustande, wenn Sie uns innerhalb dieser Frist die Annah-
me erklären, was auch durch eine Zahlung erfolgen kann, sofern wir Sie bei Über-
sendung auf die Änderung hinweisen.
1.4. Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, wenn Sie als Reiseanmelder Ihre Reise-
dokumente nicht spätestens 5 Tage vor Reiseantritt von uns erhalten haben. In diesem
Falle werden wir, Ihre Zahlung vorausgesetzt, die Reisedokumente sofort zusenden
oder bei Flugreisen am Abflughafen gegen Zahlungsnachweis frühestens einen Tag
vor dem Flugtag aushändigen.

2. Bezahlung
2.1. Sofort nach Erhalt der Reisebestätigung/Rechnung wird die vereinbarte und auf
der Reisebestätigung/Rechnung ausgewiesene Anzahlung fällig. Diese beträgt 30%
(auf volle EURO aufgerundet) von dem Gesamtpreis der Rechnung, sofern nichts an-
deres vor Vertragsschluss vereinbart wurde. Die Prämie für die Versicherung wird mit
der Anzahlung fällig. Die Restzahlung wird 40 Tage vor Reiseantritt ohne nochmalige
Aufforderung fällig. 
2.1.1. Sofern wir die Möglichkeit der Zahlung mit Kreditkarte einräumen sollten und
Sie bei der Buchung davon Gebrauch machen oder wir Zahlung im Lastschriftverfah-
ren anbieten sollten und Sie Ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben, erfolgen die
Abbuchungen von Ihrem Konto rechtzeitig zu den Fälligkeitszeitpunkten.
2.1.2. Wenn Sie die Zahlart „Überweisung“ wählen, erheben wir ein einmaliges Ent-
gelt von € 3,00 und erwarten den Geldeingang zu den vereinbarten Fälligkeitstermi-
nen.
2.1.3. Sofern wir bei Buchung der Reise ausschließlich die unter Ziffer 2.1.1. angegebe-
nen Zahlarten anbieten, wird die Anzahlung in Höhe von 30% des Reisepreises und die
Prämie für die Versicherung mit Erhalt der Reisebestätigung/Rechnung sofort fällig. Die
Restzahlung erfolgt spätestens 40 Tage vor Reiseantritt durch Abbuchung von Ihrem Kon-
to.
2.1.4 In jedem Fall wird Ihnen vor einer Zahlung/Abbuchung der Sicherungsschein
übergeben oder übersandt, üblicherweise mit der Reisebestätigung-/Rechnung (rück-
seitig abgedruckt), denn Ihre auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen sind gemäß
§651 k BGB insolvenzgesichert. 
2.2. Wenn der vereinbarte Anzahlungsbetrag auch nach Inverzugsetzung oder der
Reisepreis bis zum Reiseantritt nicht vollständig bezahlt ist, berechtigt uns dies zur Auf-
lösung des Reisevertrages und zur Berechnung von Schadensersatz in Höhe der ent-
sprechenden Rücktrittspauschalen, vorausgesetzt, es läge nicht bereits zu diesem Zeit-
punkt ein zum Rücktritt berechtigender Reisemangel vor. 
2.3. Sofern die Reise, entgegen der getroffenen Vereinbarung erst bei Abholung der
Reiseunterlagen am Serviceschalter bezahlt wird, sind wir berechtigt, für den dadurch
entstehenden zusätzlichen Aufwand, ein Serviceentgelt von € 20,00 je Vorgang zu
erheben. Wenn Sie Zahlungen nicht zu den vereinbarten Terminen leisten und wir Sie
deshalb mahnen müssen, sind wir berechtigt, eine Mahnkostenpauschale in Höhe von 
€ 25,00 zu erheben. Es bleibt Ihnen unbenommen nachzuweisen, dass keine oder
wesentlich geringere Kosten entstanden sind.
2.4. Sollte der Zahlungseinzug von dem von Ihnen genannten Lastschrift- oder Kredit-
kartenkonto mangels ausreichender Deckung zu den Fälligkeitsterminen nicht möglich
sein, sind wir berechtigt, die uns dadurch entstehenden Mehrkosten von € 16,83 bei
Lastschrifteinzug bzw. € 15,00 bei Kreditkarteneinzug zu erheben. Es bleibt Ihnen un-
benommen nachzuweisen, dass keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden
sind.

3. Leistungen, Preise.
3.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungsbeschreibungen in
unseren Ausschreibungen, so wie sie Vertragsgrundlage geworden sind, sowie die
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung/Rechnung verbindlich.
Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen ei-
ner ausdrücklichen Bestätigung.
3.2. Ihre Reise beginnt und endet – je nach Ihrer gebuchten Aufenthaltsdauer – zu
den in der Leistungsbeschreibung ausgeschriebenen Abreise- und Ankunftsterminen.
3.3. Flugscheine oder Sonderfahrtausweise gelten nur für die darin angegebenen Rei-
setage. Wenn Sie eine Änderung wünschen, sind wir bemüht, gegen Rechnung eine
Ersatzbeförderung zur Verfügung zustellen.
3.4. Wenn Sie einzelne von Ihnen bezahlte Leistungen aus Ihnen zuzurechnenden
Gründen nicht in Anspruch nehmen, können wir Ihnen nur dann eine Teilerstattung ge-
währen, wenn der Leistungsträger eine Gutschrift erteilt, nicht jedoch, wenn es sich um
völlig unerhebliche Leistungen handelt.
3.5. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, gelten Preise pro Person für die Unter-
kunft in 2-Bett-Zimmern bzw. für die gebuchte Kabinen-Kategorie oder für die Unter-
kunft in Ihrem gebuchten Ferienwohnungs-Typ. 
3.6. Kinderermäßigung: Kinder unter 2 Jahren (bei Bahnreisen unter 4 J.) können oh-
ne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz im Flugzeug oder Liegeplatz in der Bahn, auf
Charterflügen unentgeltlich, bei Linienflügen zu einem Preis  gemäß Angebot befördert
werden, sofern je Kind eine erwachsene Begleitperson mitreist. Vollendet das Kind
während der Reise das 2. Lebensjahr, gelten bei der Buchung die Bedingungen und
Preise für Kinder ab 2 Jahren. Kosten, die für Kinder unter 2 Jahren im Hotel entstehen,
sind dort direkt zu bezahlen. Auf Kreuzfahrten können Kinder unter 2 Jahren nicht be-
fördert werden. Maßgebend für alle Ermäßigungen ist das Alter bei Reiseantritt. WWeennnn
nniicchhtt aannddeerrss aauussggeesscchhrriieebbeenn, bringen wir ein Kind in Begleitung eines vollzahlenden
Reisegastes im Doppelzimmer, in Begleitung von zwei Gästen im Doppelzimmer mit
Zusatzbett, im Appartement oder in der Zimmer-Suite unter. Nicht ermäßigt: Mehr-
preise, die sich aus der Beförderungstabelle ergeben, wie z.B. Abflughafen-, Flugtag-
, Zustieg-Zuschläge und Mehrpreise für Ihr Wunschhotel auf den Fernreisen. Weitere
Einzelheiten zu Ermäßigungen entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Ausschrei-
bungen.
3.7. Wenn Sie Ihre Reise verlängern wollen, wenden Sie sich rechtzeitig an unsere
Reiseleitung oder unser Service-Center. Eine solche Verlängerung ist nur möglich, wenn
Ihr Zimmer nicht belegt ist. Der Rückflug erfolgt dann im Rahmen der noch freien Platz-
kapazität. Falls durch die Verlängerung eine Änderung des ursprünglich gebuchten
Flughafens notwendig wird, besteht kein Anspruch auf Ersatzbeförderung. Der Preis für
die Verlängerung berechnet sich nach dem Saisonpreis der Verlängerungswoche in un-
seren Ausschreibungen oder kann auf Nachfrage durch unser Service-Center mitgeteilt
werden. 

4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbar-
ten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von
uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die
Änderungen und Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der ge-
buchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Informieren Sie
sich bitte bis spätestens 24 Stunden, aber nicht früher als 48 Stunden vor Rückflug bzw.
Rückfahrt bei unserer Reiseleitung oder unserem Service-Center über die genauen
Flug- bzw. Fahrtzeiten.
4.2. Wenn unter den Voraussetzungen der vorstehenden Regelung 4.1.1. Absatz ein
Flug oder eine Fahrt auf unsere oder auf Veranlassung eines Beförderungsunterneh-
mens von oder zu einem anderen als dem bestätigten Flughafen oder Zielort durch-
geführt werden muss, übernehmen wir die Kosten der Ersatzbeförderung – mindestens
bis zur Höhe einer Bahnfahrt 2. Klasse – zum ursprünglich bestätigten Flughafen/Zie-
lort.
4.3. Wir behalten uns vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung
der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder
Flughafengebühren entsprechend wie folgt zu ändern. Erhöhen sich die bei Abschluss
des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffko-
sten, so können wir den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung er-
höhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir von Ihnen den Er-
höhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungs-
mittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für
den Einzelplatz können wir von Ihnen verlangen. Werden die bei Abschluss des Rei-
severtrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren uns ge-
genüber erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag her

aufgesetzt werden. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führen-
den Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für
uns nicht vorhersehbar waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reiseprei-
ses werden wir Sie unverzüglich informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor
Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% sind Sie berechtigt,
ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine solche Rei-
se ohne Mehrpreis für Sie aus unserem Angebot anzubieten. Sie müssen diese Rech-
te unverzüglich nach Erklärung der Preiserhöhung geltend machen.
4.4. Die im vorstehenden Absatz genannten Rechte stehen Ihnen auch im Fall einer er-
heblichen Reiseänderung zu und sind ebenfalls unverzüglich nach Bekanntgabe der
wesentlichen Änderung geltend zu machen.

5. Rücktritt, Umbuchung, Ersatzperson
5.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt muss
unter Angabe Ihrer Vorgangsnummer erklärt werden. In Ihrem eigenen Interesse und
zur Vermeidung von Mißverständnissen empfehlen wir Ihnen dringend, den Rücktritt
schriftlich zu erklären. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rück-
trittserklärung bei Bucher Reisen. 
5.2. Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an (z.B. wegen
verpasster Anschlüsse), können wir angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevor-
kehrungen und unsere Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes wer-
den gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögl. anderweitige Ver-
wendungen der Reiseleistungen von uns berücksichtigt. Es bleibt Ihnen unbenommen
nachzuweisen, dass keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind als mit den
vorstehenden Pauschalen oder den Stornoregelungen zu den jeweiligen Leistungsbe-
schreibungen ausgewiesen.
5.3. Die Höhe richtet sich nach dem Reisepreis. In der Regel – vorbehaltlich bei  Rei-
seleistungen von ooBBuu cchheerr (Bucher Packaging) vgl. Ziffer 5.3.8. - betragen die Rück-
trittspauschalen, die wir im Falle Ihres Rücktritts von der Reise je angemeldetem Teil-
nehmer fordern müssen, jeweils pro Person bzw. Wohneinheit in Prozent vom Reise-
preis:
5.3.1. bbeeii FFlluuggrreeiisseenn bbzzww.. FFlluuggppaauusscchhaallrreeiisseenn vvoonn BBuucchheerr LLaasstt MMiinnuuttee
bbiiss 3300 TTaaggee vor Reisebeginn 40%
aabb 2299.. bbiiss 2222.. TTaagg vor Reisebeginn 55%
aabb 2211.. bbiiss 1155.. TTaagg vor Reisebeginn 65%
aabb 1144.. bbiiss 77.. TTaagg vor Reisebeginn 75%
aabb 66.. TTaagg bbiiss 33.. TTaagg vor Reisebeginn 85%
aabb 22.. TTaagg vvoorr RReeiisseeaannttrriitttt bbiiss eeiinnsscchhll.. TTaagg ddeess RReeiisseeaannttrriittttss 95%
5.3.2. bbeeii eeiiggeenneerr AAnnrreeiissee,, BBaahhnn-- uunndd BBuussrreeiisseenn (außer Ferienwohnungen)
bbiiss 2222.. TTaagg vor Reisebeginn 20%
aabb 2211.. TTaagg bbiiss 1155.. TTaagg vor Reisebeginn 30%
aabb 1144.. TTaagg bbiiss 77.. TTaagg vor Reisebeginn 45%
aabb 66.. TTaagg vor Reisebeginn 55%
aamm TTaagg ddeess RReeiisseeaannttrriittttss ooddeerr bbeeii NNiicchhtteerrsscchheeiinneenn 75%
5.3.3. bbeeii SScchhiiffffssrreeiisseenn
bbiiss 5500.. TTaaggee vor Reisebeginn 15%
vvoomm 4499.. bbiiss 3300.. TTaagg vor Reisebeginn 20%
vvoomm 2299.. bbiiss 2222.. TTaagg vor Reisebeginn 30%
vvoomm 2211.. bbiiss 1155.. TTaagg vor Reisebeginn 50%
vvoomm 1144.. bbiiss 11.. TTaagg vor Reisebeginn 75%
aamm TTaagg ddeess RReeiisseeaannttrriittttss ooddeerr bbeeii NNiicchhtteerrsscchheeiinneenn 80%
5.3.4. bbeeii FFeerriieennwwoohhnnuunnggeenn pprroo WWoohhnnuunngg
bbiiss 4455 TTaaggee vor dem vereinbarten Mietbeginn 20%
vvoomm 4444.. bbiiss 3355.. TTaagg vor dem vereinbarten Mietbeginn 50%
aabb 3344.. TTaagg vor dem vereinbarten Mietbeginn 80%
5.3.5. bbeeii NNuurr--FFllüüggeenn iimm LLiinniieennvveerrkkeehhrr 80%
sofern der Flug nicht Bestandteil einer Pauschal- oder kombinierten Reise nach 5.3.1
u 5.3.3. ist; in diesem Fall gelten die dort vereinbarten Pauschalen
5.3.6. bbeeii MMiieettwwaaggeenn
bbiiss 11.. TTaagg vor Reiseantritt/Mietbeginn €30,00 je Mietwagen-Gutschein (Voucher). Ei-
ne Erstattung bei vorzeitiger Rückgabe des Mietwagens ist nicht möglich. 
5.3.7. Bei Reisen, die mit dem Kauf von Eintrittskarten verbunden sind (z.B. Konzerte,
Musicals etc.) bbiiss zzuumm 2222.. TTaagg vor Reisebeginn 30%, aabb ddeemm 2211.. TTaagg vor Reisebeginn
80%.
5.3.8. Bei Reiseleistungen von (Bucher Packaging) die bei Buchung zu ei-
ner Gesamtheit von Reiseleistungen nach dem Prinzip des sog. „Dynamic Packaging“
zusammengestellt werden, werden im Regelfall Sondertarife der einzelnen Leistungs-
träger (Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagen) verwendet, die grundsätzlich nicht er-
stattet werden können. Auf Grund dieser besonderen Eigenschaft einer solchen ge-
buchten Reise, finden entgegen den unter Ziffer 5.3.1. bis Ziffer 5.3.7. genannten Rück-
trittspauschalen folgende Rücktrittspauschalen ihre Anwendung:
Bei Flugpauschalreisen, Mietwagenbuchungen 
vom Buchungstag bis 15 Tage vor Reisebeginn 70% 
14 Tage vor Reisebeginn bis Reiseantritt oder bei Nichterscheinen 90%
5.3.9. Die Pauschalen beziehen sich auf den Reise- oder Mietpreis und sind jeweils
aufgerundet auf volle EURO.
5.3.10. Sofern bei Angeboten und Sonderleistungen abweichende Stornierungs- und
Umbuchungsbedingungen genannt sind, gehen diese vor.
5.4. Wir bitten Sie, ÄÄnnddeerruunnggsswwüünnsscchhee eerrsstt nnaacchh EErrhhaalltt Ihrer Reisebestätigung/Rech-
nung und unter Angabe der Reiseauftragsnummer Ihrem Reisebüro bzw. dem Service
Center mitzuteilen. Werden nach Buchung der Reise Änderungen z.B. hinsichtlich des
Reisetermins, der Unterkunft, der Abflughäfen oder Zustiegsbahnhöfe vorgenommen, er-
heben wir bei Flug- sowie Auto-, Bahn- und Busreisen bis 30 Tage vor Reiseantritt €€ 3333,,--
je Person, bei Ferienwohnungen bis 45 Tage vor Reiseantritt €€ 3333,,-- je Wohnung, bei
Zubuchung weiterer Mitreisender in Ferienwohnungen €€ 3333,,-- je Änderungsvorgang,
bei Schiffsreisen bis 91 Tage vor Reiseantritt €€ 6600,,--. Spätere Änderungen sind nur nach
vorherigem Rücktritt von der von Ihnen gebuchten Reise möglich. Umbuchungen von
Festbuchungen auf Vorausbuchungen sowie Umbuchungen der Beförderungs- und Rei-
seart sowie des Reisezieles sind nicht möglich. Änderungswünsche, die die unter Ziffer
5.3.8. (Bucher Packaging) genannten Reiseleistungen betreffen, können nicht
pauschalisiert berechnet werden, sondern werden anhand der tatsächlichen Gege-
benheiten ermittelt. 
5.5. Tritt eine Ersatzperson an die Stelle eines gemeldeten Teilnehmers, sind wir be-
rechtigt, die uns durch die Teilnahme der Ersatzperson entstehenden Mehrkosten zu
verlangen. Teilnehmer und Ersatzperson haften als Gesamtschuldner für den Reise-
preis. Wir können dem Wechsel in der Person des Reisegastes widersprechen, wenn
diese den besonderen Erfordernissen in Bezug auf die Reise nicht genügt oder ge-
setzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Die Mehrko-
sten betragen in der Regel €€3333,,-- je Person, bei Ferienwohnungen je Änderungsvor-
gang, bei Schiffsreisen €€4455,,-- je Person (bei City- & Events gemäß jeweiliger Berech-
nung). Bei Linienflügen und Flügen aus den Bausteinprogrammen nach Ihren Wün-
schen, sind Umbuchungen und Namensänderungen nur als Neubuchungen und nur
nach Platz-Verfügbarkeit (und Rücksendung eines ggf. bereits ausgestellten Flugschei-
nes) möglich. Vor Flugscheinausstellung betragen die Mehrkosten €€3333,,-- pro Person.
Die Kosten für Umbuchungen und Namensänderungen nach Ausstellung des Flug-
scheines sind abhängig vom gewählten Flugtarif. Einige Sondertarife erlauben keine
Umbuchungen oder Stornierungen. Ihr Reisebüro informiert sie vor Buchung über die
jeweiligen Regelungen. Bei Reiseleistungen die GGooBBuucchhee (Bucher Packaging vgl. Zif-
fer 5.3.8.) betreffen, müssen wir bei der Benennung einer Ersatzperson die tatsächlich
bei den einzelnen Leistungsträgern entstehenden Kosten berechnen.
5.6. Bei Stornierungen sind bereits ausgehändigte Linienflugscheine, Bahnfahrkarten
oder Fährtickets zurückzugeben, da wir sonst den vollen Preis berechnen müssen.

6. Reise-Versicherungen
Eine Reiserücktrittskosten-Versicherung ist im Reisepreis nicht eingeschlossen. Wir emp-
fehlen dringend eine solche Versicherung, die bei Buchung der Reise abgeschlossen
werden sollte. Für Ihre Sicherheit insgesamt empfehlen wir den Komplett- bzw. Basis-
schutz. Wir haben zu günstigen Konditionen für Reisen mit Reiseantrittsdatum bis zum
31.10.2010 einen Rahmenvertrag mit der Mondial Assistance International AG, Nie-
derlassung Deutschland, München, abgeschlossen. Informieren Sie sich bitte näher im
Reisebüro oder unter www.bucher.de bzw. www.gobucher.de oder telefonisch in un-
serem Service-Center. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, ist die Mondial Assistance
International AG, Niederlassung Deutschland, Ludmillastr. 28, 81543 München, un-
verzüglich zu benachrichtigen. Wir sind mit der Schadensregulierung nicht befasst. Für
Reisen mit Reiseantrittsdatum ab dem 01.11.2010 empfehlen wir für Ihre Sicherheit
den Abschluss eines speziellen Reiseschutzpakets der Europäische Reiseversicherung
AG. Im Reisebüro oder unter www.bucher.de bzw. www.gobucher.de oder telefo-
nisch in unserem Service-Center können Sie sich näher über die Versicherungsbedin-
gungen informieren. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, ist die Europäische Reiseversi-
cherung AG, 81605 München, unverzüglich zu benachrichtigen. Wir sind mit der
Schadensregulierung nicht befasst.

7. Rücktritt durch den Reiseveranstalter
Wird eine ausdrücklich ausgeschriebene und in der Reisebestätigung genannte Minde-
stteilnehmerzahl nicht erreicht, sind wir berechtigt, die Reise bis zu 6 Wochen vor Reise-
beginn abzusagen. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden unverzüglich erstat-
tet. In diesem Fall stehen Ihnen die in Ziffer 4.3, letzter Absatz genannten Rechte zu.

8. Gewährleistung
8.1. Sollte eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht werden, so kön-
nen Sie innerhalb angemessener Zeit Abhilfe verlangen. Wir sind berechtigt, mit Er-
bringung einer gleich- oder höherwertigen Ersatzleistung Abhilfe zu schaffen. Wir kön-
nen die Abhilfe jedoch verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand er-
fordert. Nach Reiseende können Sie eine Minderung des Reisepreises geltend ma-
chen, falls Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht und Sie deren Anzeige vor
Ort uns gegenüber als Reiseveranstalter nicht schuldhaft unterlassen haben. Wird ei-
ne Reise in Folge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten wir innerhalb an-
gemessener Frist keine Abhilfe oder bedarf es keiner Fristsetzung, weil Abhilfe un-
möglich ist oder verweigert wird oder die Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist, so können Sie, im Eigeninteresse am besten
schriftlich, den Reisevertrag im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kündigen.
8.2. Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen sind Sie verpflichtet,im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen alles zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutra-
gen und eventuell entstehenden Schaden gering zu halten. Sofern Ihr Gepäck bei Flu-
greisen verloren geht oder beschädigt wird, müssen Sie unbedingt eine Schadensan-
zeige (P.I.R.) an Ort und Stelle bei der Fluggesellschaft erstatten, die die Beförderung
durchgeführt hat. Nach den Beförderungsbedingungen der Fluggesellschaften ist die
Schadensanzeige in der Regel Voraussetzung für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck
der Reiseleitung oder unserem Service Center anzuzeigen. Für den Verlust bzw. die
Beschädigung von Wertgegenständen oder Geld im aufgegebenen Gepäck über-
nehmen wir keine Haftung.
8.3. Die Reiseleitung ist nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

9. Haftung, Verjährung
9.1. Für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Lei-
stungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen,
Ausflüge, Mietwagen etc.) und die in der Reiseausschreibung und Bestätigung aus-
drücklich als Fremdleistung gekennzeichnet werden, haften wir auch bei Teilnahme der
Reiseleitung an diesen Sonderveranstaltungen nicht.
9.2. Unsere Haftung aus dem Reisevertrag für Schäden, die nicht Körperschäden sind,
ist auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt, 1. soweit ein Schaden des
Reisegastes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 2. wir für
einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich sind.
9.3. Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund internatio-
naler Übereinkommen oder auf solchen beruhender gesetzlicher Vorschriften, die auf
die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen
Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist.
9.4. Für alle Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften wir jeweils je Kunde und Reise bei
Sachschäden bis € 4100,- bzw. bis zur Höhe des dreifachen Reisepreises, wenn die-
ser 
€ 4100,- übersteigt. In diesem Zusammenhang empfehlen wir den Abschluss des Kom-
plett- bzw. Basisschutzes in Ihrem Reisebüro oder bei unserer Flughafenstation.
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Überein-
kommen im Zusammenhang mit Reisegepäck bleiben unberührt.
9.5.1. Sämtliche in Betracht kommenden vertraglichen Ansprüche wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Reise müssen Sie innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vereinbarten Reiseende möglichst schriftlich bei uns geltend machen. Diese
Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen
beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 8.2., wenn Gewährlei-
stungsrechte aus dem § 651 c Abs. 3, § 651 d, § 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend
gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist bin-
nen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Ta-
gen nach Aushändigung geltend zu machen. 
9.5.2. Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit es sich nicht um einen Personen-
schaden handelt, müssen Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglich verein-
barten Reiseende möglichst schriftlich bei uns geltend machen.  

Nach dem Ablauf vorstehender Fristen können Sie Ansprüche nur dann noch geltend
machen, wenn Sie an der Einhaltung der Frist ohne Ihr Verschulden gehindert waren.
Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungs-
verzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen
gemäß Ziffer 9.2. Diese sind binnen 7 Tagen zu melden. Bei verspäteter Aushändi-
gung beschädigten Gepäcks ist der Schaden innerhalb von 21 Tagen zu melden.
9.6. Vertragliche Ansprüche des Reisenden verjähren in einem Jahr, beginnend mit
dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Ansprüche aus unerlaub-
ter Handlung, soweit keine Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit
vorliegt, verjähren in einem Jahr, beginnend ab dem Tag, an dem die Reise nach dem
Vertrag enden sollte, soweit die Verletzung nicht vorsätzlich erfolgte. Im übrigen gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen. Schweben Verhandlungen über von Ihnen erho-
bene Ansprüche, ist die Verjährung gehemmt bis Sie oder wir die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigern. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der
Hemmung ein. Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung wegen Körper-
verletzung oder Tötung verjähren in 3 Jahren. 

10. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
10.1. Bitte beachten Sie unsere bei den Reisebüros oder unter www.bucher.de oder
www.gobucher.de hinterlegten Informationen zu Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften Ihres Reiselandes, denn Sie sind für die Einhaltung dieser Bestimmungen selbst
verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung erwachsen, gehen zu Ihren
Lasten. Diese Informationen gelten für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, so-
fern sie im Besitz eines von ihr ausgestellten Passes bzw. Personalausweises sind. Sind
Sie Ausländer oder Inhaber eines Fremdpasses, müssen Sie oft andere Bestimmungen
beachten. Bitte erfragen Sie diese bei dem zuständigen Konsulat.
10.2. Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Vi-
sa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn Sie uns mit der Besorgung be-
auftragt haben, es sei denn, dass die Verzögerung von uns zu vertreten ist.
10.3. Technische Einrichtungen entsprechen im Ausland nicht immer dem deutschen
Standard. Bitte beachten Sie daher unbedingt evtl. Benutzungshinweise.

11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens (EU 2111/05) verpflichtet uns, Sie über die Identität
der ausführenden Fluggesellschaft(en) sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu
erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei
der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so nennen wir Ihnen die
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften, die wahrscheinlich den Flug durchführen
wird bzw. werden. Sobald wir wissen, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen
wird, werden wir Sie darüber informieren. Wechselt die Ihnen als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, werden wir Sie über den Wechsel informieren.
Wir werden unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen,
dass Sie so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet werden. Die Gemein-
same Liste der EU ist über die Internetseite www.bucher.de oder www.gobucher.de
abrufbar. 

12. Datenschutz und allgemeine Bestimmungen
12.1. Die Erhebungen und Verarbeitungen aller personenbezogenen Daten erfolgen
nach den deutschen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Es werden nur solche
persönlichen Daten erhoben und an Partner weitergeleitet, die zur Abwicklung Ihrer
Reise notwendig sind. Diese und unsere Mitarbeiter sind von uns zur Verschwiegen-
heit auf das Datengeheimnis verpflichtet. Ist Ihre Reise kreditfinanziert, pflegen wir zum
Zwecke der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung sowie für Marketingzwecke ei-
nen Datenaustausch mit anderen Konzerndienstleistungsunternehmen und ggf. mit der
Schufa und der Fa. Informa GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim. Ihre schutzwür-
digen Belange werden dabei von uns berücksichtigt. Datenübermittlung an staatliche
Stellen oder Behörden erfolgen nur im Rahmen gültiger Rechtsvorschriften. Die Zoll-
behörden der USA haben alle Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, die Flug- und
Reservierungsdaten jedes Passagieres zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden
von den USA Zollbehörden ausschließlich zu Sicherheitszwecken verwendet.
12.2. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr stehen Ihnen unsere Reise- und
Zahlungsbedingungen in der zum Buchungszeitpunkt gültigen Fassung zum Herunter-
laden (download) zur Verfügung. Unverzüglich nach Ihrer Buchung erhalten Sie auf
elektronischem Wege eine Bestätigung, dass diese bei uns eingegangen ist. Der Ver-
tragstext wird nach dem Vertragsschluss nicht von uns gespeichert.
12.3. Alle Angaben in unseren Ausschreibungen/Prospekten werden vorbehaltlich
gesetzlicher oder behördlicher Genehmigungen veröffentlicht. Einzelheiten dieser Pro-
spekte entsprechen dem Stand bei Drucklegung.
12.4. Mit der Veröffentlichung neuer Ausschreibungen/Prospekte verlieren alle unse-
re früheren Publikationen über gleichlautende Reiseziele und Termine ihre Gültigkeit.
12.5. Erkennbare Druck- und Rechenfehler berechtigen uns zur Anfechtung des Rei-
severtrages.

Reiseveranstalter
BUCHER REISEN GMBH • Düsseldorfer Straße 83 • 40667 Meerbusch

Stand: September 2011
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